
 

GEMEINDE 

RIETZ-NEUENDORF 
DER BÜRGERMEISTER 

mit den Ortsteilen:  

Ahrensdorf, Alt Golm, Behrensdorf, Birkholz, Buckow, 

Drahendorf, Glienicke, Görzig, Groß Rietz, Herzberg, Neubrück, 

Pfaffendorf, Sauen und Wilmersdorf 

im Landkreis Oder-Spree 

  

Sprechzeiten Bankverbindungen www.rietz-neuendorf.de 
Mo. & Mi.  
Di.  
Do. 
Fr. 

nach Vereinbarung 
09.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00 Uhr 
09.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00 Uhr 
09:00 – 12:00 Uhr 

Deutsche Kreditbank: 
IBAN: DE32 1203 0000 0000 5205 44 
Sparkasse Oder-Spree: 
IBAN: DE43 1705 5050 3000 0430 70   

Leitwege-ID:   
12-121014993879748-55 
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Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Neubrück 
 

An alle Land- und Waldbesitzer in der Jagdgenossenschaft Neubrück 

 

Wir laden Sie zur Mitgliederversammlung am Montag, 20.05.2026 um 18:00 Uhr in das 

Dorfgemeinschaftshaus Neubrück (Spreestraße 2, 15848 Rietz-Neuendorf) ein. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung 
2. Rechenschaftsbericht des Notjagdvorstandes seit Übernahme im  

Jagdjahr 2022/2023 
3. Bericht über die Finanzen des Notjagdvorstandes Neubrück für die  

Jagdjahre 2022/2023 – 2025/2026 
4. Beschluss über die Entlastung des Notjagdvorstandes für die  

Jagdjahre 2022/2023 – 2025/2026 
5. Beschluss über die Höhe des Reinertrages für die Jagdjahre  

2022/2023 – 2025/2026 
6. Wahl des Jagdvorstandes 
7. Bericht des Jagdpächters 
8. Beschluss zur Verlängerung des Jagdpachtvertrages 
9. Sonstiges 
 

 

gezeichnet Oliver Radzio 

Bürgermeister & Notjagdvorstand gemäß § 10 Absatz 7 BbgJagdG 

 
 
 

 
Hinweis: Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden gem. § 9 Abs. 3 BJagdG mit der Mehrheit der 
anwesenden und vertretenen Jagdgenossen sowie der Mehrheit der bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundfläche (doppelte Mehrheit) gefasst. Änderungen im Grundeigentum sind der 
Jagdgenossenschaft mittels eines dazu geeigneten Nachweises (Grundbuchauszug) anzuzeigen. Die 
Vertretung von Mitgliedern (mit schriftlicher Einzelvollmacht) ist auf höchstens zwei Jagdgenossen 
beschränkt. Eine Aufteilung des Stimmrechts ist nicht zulässig. 
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